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Art. 831

B. Organisation 

I. Im Allgemeinen 

Die Organe der Stiftung und die Art der Verwaltung werden durch die Stiftungsurkunde 
festgestellt. 

 
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 
3148, 2004 3969). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
 
 
 

Art. 83a1

II. Buchführung 

1 Das oberste Stiftungsorgan führt die Geschäftsbücher der Stiftung nach den Vorschriften des 
Obligationenrechts über die kaufmännische Buchführung. 

2 Betreibt die Stiftung für ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe, so 
sind die Vorschriften des Obligationenrechts über die Rechnungslegung und die Offenlegung 
der Jahresrechnung für Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar. 

 
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). 
Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 
3148, 2004 3969). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
 
 
 
 
 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a83.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/as/2007/4791.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3148.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3148.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a83a.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/d/as/2005/4545.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2003/8153.pdf


Art. 83b1

III. Revisionsstelle 

1. Revisionspflicht und anwendbares Recht 

1 Das oberste Stiftungsorgan bezeichnet eine Revisionsstelle. 

2 Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu 
bezeichnen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen der Befreiung fest. 

3 Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die Vorschriften des 
Obligationenrechts über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften entsprechend 
anwendbar. 

4 Ist die Stiftung zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so kann die Aufsichtsbehörde 
eine ordentliche Revision verlangen, wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der 
Vermögens- und Ertragslage der Stiftung notwendig ist. 

 
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). 
Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 
3148, 2004 3969). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
 
 
 

Art. 83c1

2. Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 

Die Revisionsstelle übermittelt der Aufsichtsbehörde eine Kopie des Revisionsberichts sowie 
aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung. 

 
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 
3148, 2004 3969). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
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Art. 83d1

IV. Mängel in der Organisation 

1 Ist die vorgesehene Organisation nicht genügend, fehlt der Stiftung eines der 
vorgeschriebenen Organe oder ist eines dieser Organe nicht rechtmässig zusammengesetzt, so 
muss die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Massnahmen ergreifen. Sie kann insbesondere: 

1. der Stiftung eine Frist ansetzen, binnen derer der rechtmässige Zustand wieder 
herzustellen ist; oder 

 
2. das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen. 

2 Kann eine zweckdienliche Organisation nicht gewährleistet werden, so hat die 
Aufsichtsbehörde das Vermögen einer anderen Stiftung mit möglichst gleichartigem Zweck 
zuzuwenden. 

3 Die Stiftung trägt die Kosten der Massnahmen. Die Aufsichtsbehörde kann die Stiftung 
verpflichten, den ernannten Personen einen Vorschuss zu leisten. 

4 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Stiftung von der Aufsichtsbehörde die 
Abberufung von Personen verlangen, die diese eingesetzt hat. 

 
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 
3148, 2004 3969). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
 
 

Art. 84b1

 
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 
2002 3148, 2004 3969). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
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Art. 89bis

G. Personalfürsorgestiftungen 

1 Für Personalfürsorgeeinrichtungen, die gemäss Artikel 331 des Obligationenrechts in Form 
der Stiftung errichtet worden sind, gelten überdies noch folgende Bestimmungen. 

2 Die Stiftungsorgane haben den Begünstigten über die Organisation, die Tätigkeit und die 
Vermögenslage der Stiftung den erforderlichen Aufschluss zu erteilen. 

3 Leisten die Arbeitnehmer Beiträge an die Stiftung, so sind sie an der Verwaltung wenigstens 
nach Massgabe dieser Beiträge zu beteiligen; soweit möglich haben die Arbeitnehmer ihre 
Vertretung aus dem Personal des Arbeitgebers zu wählen. 

4 … 

5 Die Begünstigten können auf Ausrichtung von Leistungen der Stiftung klagen, wenn sie 
Beiträge an diese entrichtet haben oder wenn ihnen nach den Stiftungsbestimmungen ein 
Rechtsanspruch auf Leistungen zusteht. 

6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge tätig sind, gelten überdies die folgenden Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge über: 

1. die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren 
Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1), 

 
2. die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug der Altersleistung (Art. 13a Abs. 8), 
 
3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a),  
 
4. die Anpassung der reglementarischen Leistungen an die Preisentwicklung (Art. 36 

Abs. 2–4), 
 
5. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen  

(Art. 41), 
5a.10 die Verwendung, Bearbeitung und Bekanntgabe der Versichertennummer der Alters- 

und Hinterlassenenversicherung (Art. 48 Abs. 4, Art. 85a Bst. f und Art. 86a Abs. 2 
Bst. bbis), 

 
6. die Verantwortlichkeit (Art. 52), 
 
7. die Kontrolle (Art. 53), 
 
8. die Interessenkonflikte (Art. 53a), 
 
9. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d), 
 
10. die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 53f), 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a89bis.html#fn10


11. den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59), 
 
12. die Aufsicht (Art. 61, 62 und 64), 
 
13. die Gebühren (Art. 63a), 
 
14. die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1 und 3, Art. 66 Abs. 4, Art. 67 und 69), 
 
15. die Transparenz (Art. 65a), 
 
16. die Rückstellungen (Art. 65b), 
 
17. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und 

Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4), 
 
18. die Vermögensverwaltung (Art. 71), 
 
19. die Rechtspflege (Art. 73 und 74), 
 
20. die Strafbestimmungen (Art. 75–79), 
 
21. den Einkauf (Art. 79b), 
 
22. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c), 
 
23. die Information der Versicherten (Art. 86b). 

 
10 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. 
Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

 
Stand am 5. Dezember 2008 
 
 

http://www.admin.ch/ch/d/as/2007/5259.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2006/501.pdf

	Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
	 
	Art. 831 
	Art. 83a1 
	Art. 83b1 
	Art. 83c1 
	Art. 83d1 
	Art. 84b1 
	 
	 
	Art. 89bis 


